
Günter Frankenberg 
Demonstrationsfreiheit 
eine verfassungsrechtliche Skizze 

1. Demon5trationsJreiheit - eine staatliche Konzession, ein Privileg oder eine 
konstitutive Garantie demokratischer Prozesse? 

Das Grundgesel2 nimmt die Freiheit zu demonstrieren, ebenso wie das Streikrecht, 
nicht wördich in Schutz. Dennoch, und darüber herrscht nahezu Konsens, kommt 
dieser Freiheit der Status einer verfassungsmäßigen Verbürgerong zu.' Welcher 
grundgesetzJichen Freiheitsgarantie das Demonstrationsrecht allerdings zu entneh

men ist, bleibe unentschieden. Die Mehrzahl der Kommentatoren und die Judikatur 
neigen dazu, politische Demonstrationen als Unterfall der Versammlung unter 
freiem Himmel oder als Aufzug im Sinne dcs Versammlungsgesetzes dem An.. g GG 
zu subsumieren.' Zugleich oder abweichend davon gelten sie aber auch als kollektive 
Meinungsäußerungen oder als Informationsquellen im Sinne des An. 5 r GG); als 
-mixtum cornpositum" im Einzugsbereich von Meinungs-, Versammlungs- und 

Vereinigungsfreiheil<; als von Art. 2 r GG geschützte Handlungen - auf Sc1bstver
wirklicllUng oder darauf angelegt, die Isolation des Individuums aufzuheben!; 

schließlich als punktuelle Plebiszite" oder Formen politischer Willensbildung, deren 
Legitimität sich aus dem Demokra(icprinzip ergibt. 7 Auf den ersten Blick mag die 
Zuordnung der Demonstrationsfreiheit zu diesem oder jenem Gmndgesetzartikel 

wie ein müßiges, weil praktisch folgenloses dogmatisches Verwirrspiel erscheinen, 
das nichts als die Mobilisierbarkeit rechtlicher Argumente für beliebige Auffassun
gen und Zwecke unter Beweis stellt. Zuordnungen enthalten jedoch eine Vorent
scheidung über die legitimen Funktionen von Demonstrationen und über die 
Schranken demonstrativen Protests und plebiszitärer Willensbildungsprozcsse. In 
den Funkrions- und Schrankenerwägungen scheinen unterschiedliche verfassungs
theorerische Konzeptionen auf, die durchaus handgreifliche Folgen haben für die 

Inanspruchnahme der Demonslralionsfreiheit. 

Nach einhelliger, vorwiegend am liberalen Freiheicsversrändnis orientierter Auffas
sung haI dje Freiheit zu demonstrieren (zumindest auch, wenn nicht gar primär) den 

I HCClOg. "1: Maun7.·DLirig·Hcrzog (NIOH), GG. An.. S, RdNr. 1 fl.; S. 0", D» Recht .ul Irei. 
Demonsrra,ion (Neuwicd/ß erli n. '967) rn. w. Nlehw. Samper lehn, dag~gcn J~n V("rl,ss-ungsr:lng dcr 
Dcn1ons' .... ,ionsf,cih(-i •• b und uper;en - insowc,t folg.nehlig - mLI Anführungszeich,.n: RechlSl.,gen 
Zum . Demonslrl.jonsrech t • . BlyVBI. 69, 77 IL 

1 , •. Mün~h, GG, Art. 8, RdNr. 9; vgl. v. Mangoldt-Klein, DlS ßonn" GG, l. Auf!., An. S, Anm. 11 2a 

und 1H; Olt, Gcsetz ilber V.""mmlunben und Aufzuge. J. Auf!. (SlulIg:1rlJMÜnchen/H.nnover, 1979), 

'4· 
J Vgl. Oll, Gesetz ...••.•. 0.,37 und Ossenbuhl. Vus.unmlungslrcihcit und SponllnJcrnonSlrltron. in: 

Der Stall '97', l3 11., '0 I. 
4 Zcidlcr, Außcrp~,bm~ntarischc Btw,·gung<'n, Dcmon'lJ>l'on"",h, und Widerstand, in: Dls R«h! ,ul 

Dcmonmation (1969), \ 11., 6. 
l Herzog. MDH, An. 8," RdNr. 
6 F. Osscnbühl, ,. l. 0., 64. 
7 Vgl. E. Denninger, Domonstration,frciheil und Polilcigewah, ZRP 68, ~z {f.; de"., Th~,cn zur 

D,monstration,lrcihell. DRiZ 69. 7' ff.; Olt. Dcmon5lr.ttionsredlt und Meinungsfroihelt. DR,Z 69. 
661[,; H. Hannover, Demonst ... tion,freihei. aJ, demokratische, GrundrL"ch., KJ 68, S J IL 
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Charakter eines negativen Statu,rechtJ, eines .. Abwchrrechrs~, das die Sphäre 

sC:lacsbürgcrlichcr Aktividit teilweise von Slaarlicher Jngerenz freisetzt , zugleich aber 
auch jede Zwangsverpflichlung zur Teilnahme an hoheitlich angeordneten Akkla
mationsveranstahungcn und damit z.ur öffentlichen Äußerung einer polirischen 
Gesinnung untersagr.! Soweit in diesem Rahmen Demonstrationen mit Auf- und 

Umzügen aller An gleichgesetzt und als Sondernutzung der öffentlichen Wcge und 
Platze gewürdigt werden, ergeben sich hinsichtlich der Einschränkbad<eit zwei 

Alternativen: Enrweder untersteht die Demollstrationsfreiheit einem allgemeinen 
Gemeinwohl- und Ordnungsvorbehalt, den die Polizei auf der Grundlage der 

polizeirechtlichen Generalklausel exekutiert~, die sie befugt, alle für die Unterbin

dung und Beseitigung von Störungen erforderlichen Maßnahmen zu rreHen . Oder 
aber Demonstrationen gelten wie Versammlungen unter freiem Himmel als 

.polizeifcst. mit der Folge, daß einschränkende staatliche Maßnahmen einer 
spezialgesetzlichen Ermächtigung bedürfen.'o Beide Varianten entkleiden freilich 
Demonstrationen ihres spezifisch politischen Charakters als Protestform und 
privilegieren de facta - wie auch das VersammIG"- kollektive Aktionen, die sich 
nicht als Beiträge zur öffentlichen Diskussion verStehen, sondern die, wie etwa 
Volksfeste, Wallfahrten oder Prozessionen, das Bedürfnis nach Zerstreuung befrie
digen oder kulturell-religiösen Traditionen und Manifestationen Ausdruck geben 
sollen. Verfassungs theoretisch betrachtet ist damir im sensiblen Bereich der Freiheit 
politischer Kommuniblion enrweder die Entscheidungsfreiheit der Exekutivbehör

den oder die im Zweifel nur durch die "Schranken-Schranken«", insbesondere die 
Wesensgehaltsgaraotie des A rl. 19 Abs. 1 GG, limitierte Regelungsbefugnis des 
Geserzgebers installiere, d. h . die Artikulationschancen \'on Minderheiten stehen zur 
Disposition jeweiligen ParlamentsmehrheiL 
Das »demokratisierte« liberale Freiheitsversländnis erkennt demgegenüber die 
Demonstrationsfreiheit auch als aktives Statusrecht an . ') Sie ist demnach "Mine! zur 
Teilnahme 2m politischen Willensbildungsprozeßa". Wie der Wahlakt gelten 
Demonstrationen als Versuch, die staatliche Willensbildung zu beeintlussen. ') Diese 
Konzeption betone den Einfluß- und Teilhabecharakter der Demonsuationsfreiheit 
und schreibt zugleich die liberale Tradition fon, indem sie diese Garantie primär 
unter dem funktionalen Aspekt ihrer spezifischen Leistungen zur Stabilisierung des 
politischen Systems betrachtet. Zwar verweisen die Begründungen auf den demo-

8 Zum r/Mu, "eg~/wl" • • <em p l."i.ch Her7.og, MDH, An. 8, RdNe. H f(. 
9 G . Dürig, A6R 79 (1 90/54), go; , . A. v. Mangoldt·Klein, An. S, Anm. IV 4. Zur Dtmon5lr.llion ols 

Sondernurzung vgl. Wollf-Bachol VcrwR I, § I' 11: Dletel-Gintzel. D<monslralions- und Versamm
lungsfreiheit, Komm. zum G~SCl~ U. Versln1mlungen und Aufztige, 6. Auf! . (Köln, '979), § 1, 

Anm. 17· 
'0 Wie sie im Ve .... ornrnlG und BaonmcilenG enth:.llcn sind. Vgl. Dietel-Ginlzd. ~ l, Anm. '7. Alkrdings 

~n(häh § '5 I VcrsammlG sdbst eine gencr.llkl~u .• clart.igc Formulienmg, die jedoch "striktiv 
,unulcgm ist, v. Münch, Art. 8, RdNr. H o Herzog, MDH, An . S, RdNr. 99' Zum Pr':I\'emi\'vtrbol bei 
unlrledlic},en Versammlungen vgl. v. Münch , An. 8, RdNr . .16. 

J I § ' 7 Ver"mmlG dispcl1siert .Gottesdienst. "nt.r frei.m Himmel, B1\'giinge und W,lIj,hrtcn, 
gewöhnliche Leichenbegrabnisse , Züge vOn Hoch~cilsg(·"II,ch.ft,n und hel'!(ebrlclm Volksfeste_ vun 
deli eins<' hneidtndcn Einschd nkun gc n de. Vor"rnmIG: "gl. zur Krilik J: . l)cnnmger, Demonstralion'
Ireihei( ... , a. ,. 0·,4' und Oll, DRiZ 69, 67. 

12 Außer d" r We,cns~chalts ~a ra nti,' haI vo r all.m der Grundsatz der Vcrhältnismäßigkei t die ß edeUlung 
tiMe Schranke fiir ei nsch ränkende " .. di che Maßnahmen; vgl. D. Mcn.cn , Gcd3nk~n zur Demonstr.· 
,ionsfreihcil, MDR 68, 6>1 11., 61) . 

'} BVcrfG E 7, >1O; S, 6S und I ,~; '0, 9S. Dield-Gintul, § I, A.nm. t Ill . w . Nach\,'. 
'4 D,~tel-G'nt2CI, § I, Anm. ,& ; Oll, Das Rech, ,uf frei, Demoo.,(" ion," 1 0 ., )0. 

I S D. Mcnen , Demonstr."ion.n umer dem Gesetz, Schrift<n der Bunde.untrale I. polit. Bildun!; (ßonn, 
'969) . \ I 11., 56. H . H . Klein , Zur Auslegung de. Rt.:htsbcgri{fs der -olfendiehen Siche rh.,i, und 
Ordnung". DVßI. 7

'
, ~H' 

J7/ 
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kratischen Koncext; aHerdings zeichnen sie die mittelbare, repräsentativ-parlamen

tarisch strukturierte Dcmokratie als (einzig) grundgesetzkonfonn und praktikabel 
aus, die politischer Demonstrationen nur als Korrektiv odcr Komplement bedarf.'~ 

Daß die Freiheit. offentlieh zu demonstrieren. als aktives Statusrecht einen 

besonderen Rang hat. weil es eines der Grundrechte ist, die für die Demokratie 

»konstitutive Bedeutung« haben'7, weil es ferner "auch unterprivilegierten und von 

Organisationen oder Massenmcdien nicht gctragenen Gruppen (ermöglicht), auf 

ihre Ansichten aufmerksam zu machen.'s, \veil es schließlich »Mincl zur Realisie
rung der Volkssouveränität durch Partizipation«" ist. bleiben Einsichten, die 

durchweg keine systematischen verfassungs rechtlichen und demokratietheoreti

sehen Folgen haben. Am Gesetzesvorbehalt dieser Frciheirsgarantie wird nicht 

geriihrt. Damit bleibt die Ddinitionsgewalc über die Zu lässigkeit und Unzulässig

keit politischen Protests nach wie vor in den Händcn der parlamentarischen 

Mehrheit, deren Entscheidung freilich einer verfassungsgerichrlichcn Übcrpriifung 
standhalten muß. 

Keine Option für das elJ.blierre politische Instiwtionensystem auf Kosten außerpar

lamentarischer WilJensbildungs- und Oppositionsformcn enthält demgcgenüber cin 
ßegründungsansatz. der die Demonstratlonslreiheit als demokratisches Grundrecht'" 
oder als Element des slnlllS constilllem" begreift. Demonstrieren heißt hier nicht 

mehr nur, am sta~djch organisierten Wil!ensbildungsprozeß bestenfalls im Sinne 
korrigierender politischer Einflußnahme teilzuhaben; vielmehr wird nun die eigene 

politische Betätigungsfreiheit der Bürger in den Mittelpunkt gerückt. Der~n 
konstiwtionelle Verankerung soll einmal erlauben, durch öffentliche Diskussion 

und kollektive Aktionen jede offiz.iclle Bewußtseinsmanipulation zu durchbrechen 

und über Machtverhältnisse in Staat und Gesellschaft aufzuklären." Demonstratio

nen fungieren gleichsam als öffentliche Herrschafts- und Ideologiekritik. Oder aber 

sie sollen den "Staat überhaupt erst (miterzeugen)« und werden deshalb konsequen

terweise vor staarlichen Einschränkungen bewahrt, solange sie nicht in »revolutio

nare« Aktionen umschlagen, die bei der gewaltsamen Durchsetzung politischer Zie

le normative Schranken hinsichtlich der eingesetzten Mittel nicht kennen.'l Nicht 

abstrakte Rechtsgüter, wie die öffentliche Sicherheit und Ordnung, sondern die 
handgreifliche Bedrohung konkreter Rechtsgüter, wie insbesondere die Rechte 

anderer Individuen auf körperliche Unversehrtheit, persönliche Ehre und eine 
geschützte Privltsphäre markieren demnach die Grenze der Demonstrationsfreiheit. 

Ein unbestreitbarer Vorzug dieser Auffassung ist. daß sie den Parlamentsvorbehall 

zurückdrängt und den strafrechtlichen Rechtsgüterschutz ins Blickfeld TÜckt. Eine 
Konkretisierung der Freihcitsgrenzen steht jedoch noch aus." 

16 Vgl. O:S!i~nbuhl, a . .1.. O.t 61. 1 der aus dem Jl111141 tfl1iv//J die Unzul:issigkcit ejner inh;lld,d'Ln ßC'W'I.Ttung 
yon Demonslra,;on"iden folgert. 

'7 y. Münch, GG, Art. S, RdNr. 1 si eh, in D emonmlt;onen -Zeichen poli,ischm Eng.g~menlS in \'ölhger 
Öff.ntlichkci,,, und be'CVenet sie grund,>t~lich positiv. AI, Gru ndrecht h,be d,e Oemon'trJ(;onsfre;hei, 
(ur di e Demokrl,ie .xon"ituti,·< Bedeutung •. 

,g y. Munch, GG, Art. S, RdNr. ,. 

'9 Diete!-Gin tzcl , § I. Anm. ". 
lO H. Hlnnover, , .•. O. (Anm. 7) . 
.. E. Dcnn; ngc r, Polizei in der fr. i heitlich~n Demokrati e (Fr.nkfunlB .. lin, (968), lJ Ir., d~rs., 

Dcmonst!";1tionsfreihei t und Poliz(·igew.lt, ~". 0. Zur Kritik dieser Auffassung vgl. O"enbühl, 
•. l. 0 " 6, r 

H H. Hannover, l. a. 0., jJ r. 
1) E. Denninger. Oemon,tr.uionsfrciheit und Poliuigew~h, ,.~. 0., 44. 

'4 Denni nger, a. a. 0 .. ~J 1., 7icht die Grenze zwi cchcn Reform und Revolurion . zwischen zulassi gcm und 
u n 1~ul :i,'j sig~m Prolest zu Recht nldll <'lUlornrn isch cntlilng d~r Ltgl.1icilS H l:\'te~ 5.ondcrn vcrla.ge n ~LC 
-'!lm ächs~ ins Be;·wußt.scin der tht'o:rell,S jerendel\ und agieren der!. DemOtHlranlcn. D3.mil. "envl.:,is t er die 
Polizei ZWl.[ ni<ln unmittelbar oul (· ine ung<"Wisse MOlivior5chung, woh t , ber auf eine (d u(ch eine 
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Nimmt man die beiden zuletzt skizzierten, eine Mindermeinung repräsentierenden 
Ansätze aus, so sind besonders zwei Merkmale für den verhssungsjuristischen 

Diskurs über lnhalt und Umfang der Demonstrationsfreiheit kennzeichnend: Da 
diese nicht systematisch im Kontext einer demokratischen Verfassung und deshalb 
als Garantie politischer Kontroverse und Bewußtseinsbildung begriffen wird, hat sie 

tendenziell den Status einer Freiheitsgarantie 2. Klasse, die der einfachgesetzlichen 
Domesrizicrung zugänglich ist. Da Demonstrationen außerdem als kollektive 

Adressen von unzufriedenen Bürgern wahrgenommen werden. die wie Petitionen an 
staatliche Instanzen und politische Repräsentanten zu richten sind, als Kommunika

tion zwischen Regierenden und Regierten also, werden ihre politischen Funktionen 
typischerweise aus der Perspektive des politischen Systems bestimmt, nicht aber als 

originäre Artikulation des souveränen Bürgerwillens verstanden. Eine prinzipienge

leitete demokratieangemessene Begründung des Demonsrrarionsrechts ist dah/:( nur 
in Ansätzen entwickelt worden. Dieses Defizit nehmen wir zum Anlaß, ausgehend 
von den fundamentalen Organis3tiol1sprinzipien des Grundgesetzes, wenigstens die 
Umrisse eines verfassungstheoretischen ßezugsr:lhmens für die Dcmonsrrationsfrei
heit zu skizzieren und die verfassungsrechdichen Vorgaben zu idcncifi7.ieren - mit 
der Absicht, die demokratiekonforme Demonstrationspraxis nicht nur ~polizei-«, 
sondern auch ~parlamencfcst" zu machen, d. h. vor allem dem Zugriff des 
Stt<lfgesetzgebers zu entziehen. 

2. Volkssouveränität und Minderheitenschutz als konstitutive Prinzipien 
demokratischer Selbstregierung 

Bezugspunkt jeder öffentlich propagierten. an ein ziviles Publikum ode.r an staatliche 

Instanzen gerichteten Meinung, Kritik oder forderung ist im weitesten Sinne der 
Prozeß. in dem über die ngemeinsamen Geschäfte" der Gcsellschafc (auch wenn sie 
nur partikulare Gruppen becreffen) beraten und entschieden wird. Die lnhahs- und 
Grenzbestimmung des DcmonstrationsreclHs hat sich daher primär an den für diesen 
Prozeß konstituciven normativen Leitmarken , an den staatsorganisatorischen 
Grundsätzen zu orientieren . Was _konstitutiv« oder "fundamental« ist. darüber gibt 
es üblicherweise Dissens. Das Grundgesetz - in diesem Punkte ungewöhnlich 

entschieden - läßt wenig Dissens zu. Jedenfalls die in Art. 79 m GG für 
veränderungsfest erklärten Orgllßisationsprinzipien des Prozesses politischer Wil
lensbildung dürfen wir als .( undamentaln auszeichnen: die vom souveränen Volk 

getragene, rechtsstaadich-grundrechdich gebundene. gewaltenreilige Ausübung 
politischer Herrschaft im Gesamtrahmen einer demokratischen Staatsform. 
Die deutsche Staats- und VerfassungsIchre hat sich ebenso wie die Verfassungs
rechtsprechung für den Gedanken der VolkssouveräniJ.iit nie sonderlich erwärmen 
können'! und sters dazu geneigt, den staatlichen Organen eine Souveränitärsprämie 

~n"pr~ch.nde AusbIldung >.u erwerbende) "Kunst da Prognose< und die ßt"hlung d« GrundsJtze, 
der Vcrhöhnism:ißigkcit. Sowohl solche Prognosen .Is ~uch Verhiltnismäßigkt-itscrw:igungcn bedürfen 
jeduch prinzipieller vcrbssungsrcchdichcr O .. entierungen, soll nich, die T <ndenz bürokr.tisch 
organisierler SicherheilS"ppar'lc und die Neigung ihrer Vollzugsorg.ne, a1lentlulb"n , revolut ion:irc 
lnoentenden z.t'n . zu ve.rm.\JtC'n , wo nur demokralische Auscin;J.ndC'rsctz.ungen voTlieg{>n~ 3m Ende doch 
wi.der durchschlagen. 

'! Im Verhältni, zu den weitreichenden demokratie- u"d "crfassung<tltcorelischcn Jmpliblioncn und YU 

den poli'isch·p"k.ischcn Konsequcn1xn ist die einschl.gige neUt,.., Li.cC>.ur ub"nchaub4r geblieben; 
vgl. vor allem die ß,·ilr>~ in H . Kur7 (Hg.), Volkssouveränltä. und S.,'lSsouvedni.i. (D. rmSL1dl, 
1970); P. Gm{ K.idmanru~gg. Volkssouvcdniul ('?77); D. Schcfold. Volh,ouvcränic'l und rfpr>sen
, .. ive Demok .. tie in der schweizerisch<"» Re-gencra,ion .83<>-, S48 (ß.ud/S'Ulli;'r1, 1966) und zur 
Diskussion um den Souvcriini[ii(5b"gri if P. Häberl •• AciR 9' ([967), >!911. 

)7J 
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374 zu gcbcn.'6 Die stiefmütlerliche Behandlung mag auf den Beigeschmack von 
Revolution zurückzuführen sein oder darluf, daß Volkssouveränität traditionell auf 
eine Polemik gegen die Fürstensouveränitiit und gegen die katholische Souveräni
tätslehre, nach der alle Obrigkeit von Gott ausgeht, verkürzt wurde. '7 Das 
Grundgesetz zwingt zu einer aktuelleren Sicht; denn es legt apodiktisch in An. 20 II 
I fest: »Alle Sla:ttsgewalt geht vom Volke aus«, Man mag diese Festlegung und 
insbesondere den ihr entsprechenden Satz der Präambel (» ... hat das deutsche 
Volk ... kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz ... beschlos

sen u ) als empirische Aussage bestreiten'S, als normativc bleibt sie gültig und für die 
Verfassungsinterpret.1tion verbindlich." Originärer T rägcr der Souveränität - Staats
gewalt und verfassungsgebender Gewalt - sind demzufolge die Bürger in ihrer 
Gesamtheit. Die apodiktische Formulierung des An. 20 Il 1 GG läßt gleichrangige 
Legitimationsprim-lpien politischer Herrschaft nicht zu. Auch Art. 20 II .1 GG gibt 

ruchts für dic These her, hicr werde dem Volke die eben zuerkannte Souveränität 
wieder abgegraben. Denn im Unterschied zu vielen Kommentatoren des Grundge
set2es unterscheidet dieses klar zwischen Trägerschaje und Ausübung der Staatsge
walt. Ebenso wie Volkssouvcr~nicät eine logische Voraussetzung demokruischer 

Selbslbestimmung und Selbstregierung ist, ist die Ausübungsregelung des Art. 20 II 
z GG deren organisalionsrechdiche Konsequcnz'!o Auch auf der Ebene der 

Ausübung der Staatsgewalt gibt das Grundgesetz den Anspruch nicht preis. daß 
Demokralie immer auch SelbstLitigkeit der Bürger bedeutet und sich nicht in deren 
Repräsentation erschöpft. Gegen die Interpretation des An.).o II GG aus der 
verengten Perspektive der Funktionsgarantien und Funktionserfordernisse eines 
repräsentativen parlamentarischen Systems iSI hervorzuheben, daß das Grundgesetz 
die Ausübung der Staatsgewalt durch die Akrivbürger selbst und durch besondere 

Organe in gleicher Weise vorsieht. also nicht die mittelbare Demokratie vor- oder 
festschreibt und dic Bürger im ubrigen darauf verweist. ihre Rcpräsentanten zu 

wählen und durch repräsentative Organe und Gerichte kontrollieren zu lassen." 
Nichts {;lnderes ergibt sich aus der FunktionsbesrimOlung der Grundrechte der 

Art. 4, 5, 8, 9. 11 GG als polilische Teilhaberechte. 
Diese Auslegung muß sich auf eine Reihe von Einwänden gefaßt machen: Sie 
»klebe« systemblind am Wortlaut des Art. 20 11 GG und verkenne, daß der 

Verfassungsgeber die plebiszicare Alternative außer in Art. 29 GG nicht weiter 
verfolgt habe; sie gehe am Willen der Verfassungsväter und deren Einsicht in die 
mangelnde Reife des Volkes sowie an den praktischen Schwierigkeiten mit 
plebiszitären Entscheidungsformen vorbei und berücksichtige nicht die Komplexität 

der politischen Probleme in einer Massendemok'3tte.l' Im Ergebnis weisen diese 
Einwände. die zugleich das herrschende Demokratieverständnis umreißen, den 
Bürgern die Rolle zu, in erster Linie ihr Wahlrecht auszuüben, in zweiter Linie im 

Medium einer politisch räsonierenden Öffentlichkeit auf die Parteien einzuwirken 

16 Vgl. dazu D uR, 4/80. 
'7 VgJ. Wemickc. BK, Art. >0. Anm. !I l. 
1& So z. B. H. Schneider, NJW 14- 937; v. Munch, Prl,mbel, RdNr. 17 hält d;e Aussage auch ,1, 

tmpiri$che für richlig, d, sich d,s Volk. ~uch dl1rch seine Repras~nllnten eine V~rlass ung geben 
!conne. 

'9 K. Hesse, Grund~üge des Verfl"ungsrcchts der ßundesrepublik Deul<chland, ! >. Auf!. (Karlsruhe, 
'980). f5; MDH, Art. >0, RdNr. JJ; BVedGE 49, 89"'4 f. 

JO VgL v. Mangoldl-Klein. Art. zo, Anm. V 4J, I; E. und G. KüchenhoH. Allgemeine S"'15khr., 1. Au!l. 

(KÖ)nlSluLlgan. '95')' "911., IlJ H. 
31 So ,ber die ganz üb e rw;cgcnd~ Auslegung des An. '0 !, 11 und der Komll1un ikation<freihei,cn; \'gl. •. 

Muneh. G G, An. lO, RdNr. ! 5; He,s<, l.'. 0" § 1 11 ,. Wei '"'rgc hcJ\d . ber H. Ridd cr , Meinungsfrei
heit, in; N eum,nn/Nipperdcy/Scheuncr (Hg.). Die Grundrech,e JI (Ik rlin. '968), '4311., '49 If. 

)1 Vgl. "w, MDH. Art. LO, RdNr. )8 fr. 
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und im übrigcn durch die slaatsbezogene Inanspruchnahme ihrer Freiheitsrechte die 
"durch und durch repräsentativ strukturierte« Demokratie zu beeinflussen .)) 

Diese Einwände sind freilich nicht stichhaltig. Erstens ist eine enge Orientierung am 

Verfassungstext, zumal wenn es um Grundsätze gehl, kein vorwerfbarer Umgang 
mit dem Grundgesetz. Textnähe druckt zunächst den gebotenen Respekt vor einer 

schriftlichen Verfassung aus und schränkt den Spielra.um der Interpreten ein, die 
versucht sein könnten, konstinttionelle Garantien für die jeweils favorisierten 

politischen Vorurteile und Zwecke zu instrumenralisiercn.l' Zweitens enthält die 

These, im Grundgesetz seien die plebiszitären Ansätze nicht weiter ent{altet, eine 
verdeckte grundrechtstheoretische Prämisse: Denn Demonstrationen, Versammlun

gen und ähnliche politische Aktionen, aber auch Streiks scheiden danach als FOnTIen 

plebiszitärer Bewußtseins- und Willensbildung und damit als verfassungsmäßig 
verbürgte Alternative zu den parteimäßig organisierten oder parlamentarisch 

institutionalisicrten Willensbildu ngsprozessen aus. Die "punktuellcn Plebiszite«, die 
ja sehr wohl auch der Selbstverscändigung der Bürger dienen und deshalb nicht auf 

eine Kommunikation z.wischen Regiereen und Regierenden redu:t.ierbar sind, gelten 
der herrschcnden Lehre und Rechtsprechung als bloßer Annex des parlamenta
risch-repräsentativen Entscheidungsprozesses. Dem Grundgesetz wird so ein 
überkommenes liberales Demokratiemodell lind Freiheitsverstiindnis imputiert, in 
dem zwar die demokratiekonstitutive Bedeutung der Meinungsfreiheit gewürdigt 

wird, für die Vorstellung, Demonstrationm gehörten zum Kernbestand nichtdele
gierter Souveränität, jedoch kein Raum bleibe. Die Grenze zwischen der Ausübung 
nichtdelegierter Souveränität und der Ausübung der Staatsgewalt durch besondcre 
Organe wird dadurch verwischt, daß die Betätigungsfreiheic der Bürger als 
» Vorformung des politischen Willens« qualifiziert wird, die eben nur im vot-parh
mentarischen Raum stallfinde und auf den parlamentarischen Entscheidungsprouß 

ausgerichtet sei, wenn sie nicht gar nur der individuellen Selbstentf~!tung diene. 
Der Überzeugungskraft und Authentizität dieser Interpretation des grundgesetzli
chen Demokraticmodclls selbsr mißuauend, schieben die Interpreten, drittens, 
fragwürdige empirische Behauptungen und historische Deutungen nach. Der mit 
dem Blick auf Weimar angeführte Hinweis auf die mangelnde politische Reife der 

Bevölkerung legt die polemische Frage nahe, ob sich denn die Staatselite in den 
zwanziger und dreißiger Jahren politisch als so reif erwiesen habe, daß zu ihren 
Gunsten der Grundsatz der Volkssouveriinität ein:t.uschränken wäre. Weniger 
polemisch, aber demokratietheoretisch wohl folgerichtiger, ist zu fragen, wer oder 
welche Instanz in einer demokrausch verfaßren Gesellschaft den einzelnen Gruppen 
und [ndividuen die politische Reifeprüfung abnehmen darf und wie sich in einer 
Demokratie, die nicht als staatliche Veranstaltung verordne! und kontrolliert wird, 
sondern als kollektiver Lernprozeß institutionalisiert ist, die sicherlich wünschens
werte politische Reife der Bevölkerung, d. h. ihre politische KonfliktCihigkeit, 
Handlungsbereitschaft und Toleranz erwerben läßt, wenn nicht durch demokrati
sche Prozesse. Solche Prozesse sind eigensinnig, in ihren Ergebnissen nicht immer 
:lbsehbar und insofern nicht ohne Risiko. Ein demokratisches Versrändnis von 
Volkssouveränität läßt jedoch eine kompICHe Risikoüberwälzung auf die Legislative, 
gar auf die Exekutive nicht zu. 

Nicht von der Hand zu weisen ist , viertens, die Feststellung, plebiszitäre 

B O"cobühl, a . •. 0 ., 6) /. Vgl. ou<h O . Men en, Gedankc-n zur DcmonsI"'lionsfr<ihcil, >. l. 0., 61 I , 
.Die im Grunds"ell veronkrrtc reprä.en,>!ive Demokr"ic (gehl) von der Rep""entltlOn des 
GesWllvolkes (aus) und (lehnl) die Grupprnverr .... 'ung (ab ) •. 

H Womil ru ch, behlUptel wird. Texlnah. 105e alle hermeneu,iscneo Probleme. 

J7J 
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Beteiligungsformen am Entscheidungsprozeß implizierten eme Reihe von prakti

schen Schwierigkeiten. Weder gebietet diese Erkenntnis aber, den Grundsatz der 
Vol kssou verän i tat als fund amentales legiti mationsprinzip einzuschränken, noch 

verwehrt sie uns, Demonstrationen als plebiszitär-demokratische Äußerungs- und 
Aktionsformen allszu:t.eichnen, eTWa weil diese praktischen Schwierigkeiten gleich

sam als immanente Grundrechtsschranken vom Verfassungsgeber bedacht worden 

und deshalb bei der Verfassungsinterpretation zu berücksichtigen seien. Was als 

Argument gegen die verfassungsrecndiche legitimität und gegen die Praktikabilität 
unmittelbarer Demokratie gedaclH ist, erweist sich bei Lichte gesehen, als versteckte 

Parlamenrarismuskritik, die nicht bereit ist, die .Beuiebsrisiken« demokratischer 

Prozesse zu akzeptieren. Die propagandistische Formel von der .) Unregierbarkeit« 
der Gesellschaft suggeriert im übrigen, daß das Verfassungsgebot, in repräsenrativen 

Verfahren auf der Basis von Mehrheitsentscheidungen komplexe politische Proble

me in einer kompromißfähigen Weise zu bewältigen, nicht mehr realitätsgerecht sei. 

Den »Unregierbarkeitstheoretikern« geht es angesichts der sich ~bzeichnenden 

fundamentalen Probleme der Systemreproduktion um die freisetzung technokrati

scher Imperative sozialer Steuerung ~us den Fesseln des demokratischen Prozesses)\, 

der für sie allenfalls die ornamentale Funktion von Massenakklamationen besitzt. 
Demgegenüber ist - gerade wenn man die Schärfe dieser Krisendiagnose [eilt und die 

Relevanz der alternativen politischen lösungsmöglichkeiten durchaus ähnlich 

einschätzt - auf einer strikten Bindung solcher Fundamencalentscheidungen an den 

Prozeß demokrarischer Selbstbestimmung :w insistieren. Nur auf diese Weise kann 

dem Demokratiegebot der Verfassung entsprochen werden. Wenn nämlich die 

Dimension der zu bearbeitenden gesellschaftlichen Probleme, wie Atomkraft, 

nukleare Aufrüstung und die Bewältigung ökonomisch-sozialer Konflikte, den 

Rahmen repräsentativer Verfahren sprengt) weil Kompromisse nicht zu erzielen sind 
und nicht nur die "laufenden Geschäfte« der Gesellschaft, sondern die Sicherung 

einer Lebensform und des Überlebens der Gattung Mensch auf der parlamentari
schen Tagesordnung slehen, und erst recht, wenn bereits die Wahrnehmung und 

öffentliche Artikulation dieser Probleme an einer - das scheint im Hinblick auf die 

Exekutive noch euphemistisch gesprochen - »Mauer der Ignoranz« der Parteien und 

Parlamente scheitert. werden sowohl die Kapazität als auch die Legitimitätsschwelle 
des parlamentarisch-repräsentativen Systems überschritten. Es f r:l.gt sich, ob nicht in 

solchen soz.lot!cn lebens- und Überlebcnsfragen von Verfassungsrang plebiszitäre 
Entscheidungsvedahren ebenso geboten sind wie bezüglich der grundlegenden 

Konstitution. der Inkraftsetzung der Verfassung selbst. Keine Frage ist, daß 

Problemlagen, in denen politische Entscheidungsalternuiven formell mehrheitsfähig 

sein mögen. wegen der unabsehbaren Folgen aber kaum mehrheitlich veranTWortet 

werdtn konnen. einen enensiven Schutz gerade der konstiwtionellen Garantien 

gebieten, die die Souveränität der Bürger und nicht reglementierte öffentliche 

Auseinandersetzung verbürgen. 

Bevor wir diese verfassungstheoretischen Überlegungen im Hinblick auf die 

Demonstcationsfreiheit konkretisieren. ist eine besonders für die deutsche Verfas

sungstradition nicht selbsrverständliche Implikarion des Grundsatzes demokrati

scher Volkssouveränität :w belonen: der Schutz politischer Minderheiten. Es ist 

bere.its begrifflich das Schicksal jeder Opposition, noch nicht die Mehrheit zu 

besitzen. Aus der Unteilbarkeit der Volkssouveränität folgt jedoch. daß die 

Leginmarionswirkung auf der St2tusgleichheit aller Bürger beruht. Die Tatsache, 

J5 Vgl. hierzu C. Off~ •• Unrcgierb,rkcit •. Zur Re "3.issanG~ kons~rvati\"rr Krisentheorien. in: J. H~berma, 

(Hg.), S.ichworte zur .Geistigen S;tu~ljon der Zei.,. Bd. , (Frlokfun, ' 979), '94 ff. 
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daß bestimmte Auffassungen oder Interessen herrschend oder mehrheitsfähig si.nd, 
verschafft diesen keine höhere Legitimität) wenn auch qua Mehrheitsprinzip mehr 
Wirksamkeit im politischen Entscheidungsproz.eß. Eben deshalb will das Grundge

setz mit seinen Diskriminierungsverboten (Art. 3 III, 33 lll) sicherstellen, daß 
minoritäre, d. h. politisch unterrepräsentierte Positionen weder vorab noch nach
träglich aus dem politischen Prozeß ausgeschaltct und ihre Protagonisten rechtlich 
ausgebürgert werden. Die Statusgleichheil aller Bürger ist besonders dann in Gef~hr) 

wenn die Staatsgewalt, wie vom Grundgesetz. vorgesehen, durch repräsentative 

Organe ausgeübt und allgemein verbindliche Entscheidungen nach dem Mehrhcits
prinzip gefällt werden . Dieser Gefahr beugt das Grundgesetz mit einer Reihe von 
Sicherungen gegen eine Tyrannei der (parlamentarisch dominierenden, also nicht 

notwendigerweise zahlenmäßigen) Mehrheit vor. Die politischen Entscheidungsver

fahren sind gewaltenteilig strukturiert und ihre Resultatc dcr JuS[izkomrolle 

unterworfen (Art. 2.0 rTJ, '9 IV, 92 und 97 GG). Die an die politischen Gewalten 
delegierten Kompetenzen sind formell eingeschränkt, wie etwa durch das Zitierge
bot oder das Verbot, Einzelfallregelungen zu treffen oder die Verfassung zu 
durchbrechen.!' Bestimmte Gegenstände, vor allem die Fundamentalprinzipien des 
demokratischen Emscheidungsprozesses selbst (Ar!. 79 II!), die durch die Wesens
gehaltsgal'dntie (Art. t9 TI) hinsichtlich des Grundrechtsscnutzes noch verstärkt 
werden, stehen nicht zur Disposition der gewählten Repräsentanten. Ebenso wie 
diese verfassungsrechtlichen Kautelen läßt sich auch die Institutionalisierung einer 
Verfassungsgerichtsbarkeit als Versuch interpretieren, dem Schutz politischer 
Minderheiten Geltung zu verschaffen.l' 

Den unbequemen Konsequenzen eines strikten Schutzes polirischer Opposition -
und damit der praktischen Virulenz politischer, sozialer wie kultureller Alrernativen 
im Rahmen der genannten Einschränkungen der An. 79 III und 19 II GG - haben 

sich die mannigfachen Verfassungsinterpreten immer wieder zu entziehen versuche. 
Unter Berufung auf die Konzeption einer .streitb~ren Demokratie« sind Diskrimi
nierungsstl'dfegien der Exekutive auch \'om BVerfG legitimiere wordenY Unter 
Berufung auf vordemokratische Traditionsbestände (.hergebrachte Grundsätze~, 
.besondere Gewaltverhältnisscu), auf eine überpositive »Wcnordnung«, auf einen 
vermeintlichen Grundkonsens ("Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit«) oder 

neuerdings auch auf die Funktionsimperative des politischen Systems und seiner 
Teilbereiche)· haben die politischen Gewalten den Schutz politischer Minderheiten 

relativiert oder leerlaufen lassen und die politischen Frciheitsverbürgungen, auf 
deren Wirksamkeit gerade Oppositionsbewegungen angewiesen sind, für die 
gesam{c Sphäre der expandierenden Staarstätigkeit (so u. a. im öffentlichen Diense, in 
der Bundeswehr in den Schulen) panieIl eingezogen. Solche diskriminierende 
Staatspraxis hat zugleich das vorkonstitutionelle Vernunftposrulat kompromittiert, 
das Grundlage und logische Voraussetzung der verf<1ssungsmäßigen Verankerung 
von Demokratie isc: Daß näml ich allen Bürgern unterschiedslos und in gleicher 
Weise die Fähigkeit zu rationaler Einsicht und autonomer Entscheidung zukommt, 
durch die ein vernünftig angeleiteter Wille der politischen Gewalten überhaupt erst 
konstituiert - und vor allem legitimiert werden kann. 
Das Grundgesetz ist daher über die auf W. Abelldrorh zurückgehende politisch-so-

36 H. Ehmk~, Verfassun~,änderu~g und Verhs<ungsdurchbrcchung, AöR 79 ('9D'4J), )96 Ir. 
37 Zum Mand,t der Vorfassung,gerich,sbarkeit. poli,i«h< Minderhei,en zu "hu'Hn, vgl. G. Fr.tnken· 

berg / U. Rodel, Von d.r Volkssouver~ni,:;, wm Minduh~i'cnschu[z, Die foreihei. poltllScher 
Konununib,ion im Vcrfa"uns",>.,' (Franklun. '981), lJo f. 

J& Vor .lkm im .R.aJiblcnb<schluß". nV<rfGE 39. JJ~ IL 
)9 Vgl. dazu E. Rieble, Funk,ion,l\ich,ige Slr.I,,,,,hl\pllcgc. KJ ) /8 0, )16 (I. 

)77 
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ziologische Bestimmung als gesellschafrlicher Kompromiß oder als »Waffensrill
st:\ndsabkommen« der antagonistischen sozialen Kräfte hin~us auch in der normati
ven Dimension politischer Moral als Verpflicht\lflg aller Bürger zu interpretieren, im 
gesellschaftlichen Verkehr Auronomie, Inregritär und Gleichheir1°wechselseitig zu 
respektieren. Das Legitimationsprinzip politischer Herrschaft, der Grunds:\t:L der 

Volkssouveränität, erstreckt diese Verpflichtung auf die Staarsgewalt. Das von dieser 
reklamierte, den demokratischen KonscitU{ionsprozeß und sein dialogisches Prinzip 
potentiell sprengende .Monopollcgirimer Gewahsamkeit« gebieter besondere Vor
kehrungen, um der strukturell drohenden obrigkeitlichen Verletzung von Autono
mie und Gleichheit vorzubeugen . Die krisenhaften Akkumulationszyklen der 
Ökonomie, die fnteressengegensätze einer antagonistischen Gesellschaft und die 
versachlichten Systemzwänge der staatlichen Herrschaftsagenturen legen es nahe, 
nur sehr begrenzt auf die soziale wie politische Wirksamkeit subjektiv sinnha{ter, 
nicht instrumenralistisch verkürzter Standards kollektiver wie individueller humaner 
Lebensperspektiven zu vertrauen. Freiheitsverbürgungen. wie Srreik- und Demon
SU3lionsrecht, und Diskriminierungsverbote. einerseits, Gewaltenteilung und die 
Insti(Urionalisierung politischer Mehrheitsentscheidllngen andererseits lassen sich 
als ein kompromißhafter Versuch auffassen, Auronomie und Gleichheit aller Bürger 
in einer rechtlich gesicherren, praktikablen und pragmatischen Weise zu realisieren: 

"Praktikabel, weil es sich in einem F1ächenstaal und wegen der konsensuell nicht zu 
lösenden Kon{Jiktc anbietet, diese Postulate nicht in der ihnen an sich angemessenen 
Form einer direkten Demokratie zu institutionalisieren, in der Entscheidungen 
einmütig getroffen werden müßten. sondern den politischen Enrschcidungsprozeß 
durch RepräsentaTion und nach Maßgabe des Mehrheitsprinzips zu vereinfachen. 
Der Pragmatismus äußert sich in den Vorkehrungen für die jusrizielle Beilegung von 
Konflikten durch eine - dem Anspruch nach - neutrale und unparreiliche Instanz ... 
Dementsprechend verkörpert die Verfassungsgerichtsbarkeit die (begründete) Sorge 

politischer Minderheiten, die Majorität, d . h . die das repräsent:uiv-parlamentarisehe 

System dominierenden fnteressenkoalitionen, könnte die >grundlegende Konven
tion. (covenant) der Gesellschaft brechen, das Gesetz selbst in die Hand nehmen 
oder sich unter Einsatz des staatlichen Gewaltmonopols einer ihr unbequemen 
Opposition entledjgen . ~<' 

In diesem verfassungstheoretischen Kontext kommt der Freiheit politischer Kom
munikation. mithin auch der Demonstr;ttiollsfreiheit als verfassungsrechrlicher 
Verbürgung und Ermöglichung politischer SeibsnäTigkeir der souverän<,n Bürger 
und als Schutz politischer Minderheiten eine hervorragende Bedeutung zu. Demzu
folge darf die Entscheidung über die Zulässigkei, oder Unzulässigkeit von 

alternativen Formen demokratischer Willensbildllng und über die Chancen von 
MinderheiTen, ihre Interessen zu artikulieren, zu organisieren und politisch 

durchzusetzen, nicht den parlamentarischen Mehrheiten überlassen bleiben. Diese 
grundgesetzlieh gesicherte Möglichkeit, die nicht repräsenmiv-parlamcntarisch 
vermittelte politische Aktivir~t der Bürger offen zu halten, ist die logische 
Konsequem. demokratisch-souveräner Selbstregierung. Der Kampf dafür ist immer 

auch Thema jeder Demonstration. 

40 Gemein( ist hier CI'; ziviler Begriff von Wurde, di. ger.tdc In der Anerkennung der 13insichtsfahigkeit 
und Ennögl ichung ,Ulonomer Entschoidun{;cn des I"d,viduums ,um AusdruCK ~ommt . Vbl. R
Dworkin. T,king Rights Serio\lsly (London, '977), 198 {f. 

4 ' FrankenberglRödel , a. a. O . 
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J. Zu den .minima legalia" der- Demonstrations/reiheit 

Kollektive politische Aktionen in der Öffendichkeit beeinträchtigen allemal die 
Bürgerruhe; kommt es im Zusammenhang mit solchen Aktionen auch nur zu 

vereinzelten gewalttätigen Übergriffen. so ist die bürgerliche Ordnung gcstÖrt. 
Nicht nur solche Übergriffe zu ahnden. sondern möglichst gleich dic koUektive 

Inanspruchnahme politischer Freiheitsgarantien einzuschränken. wenn nicht gar zu 
verhindern . ist, wie die Geschichte des Demonstrationsrechts zeigt, verbreitete 

Staatspraxis, die auf ein ausdifferenziertes straf- und zivilrechtlichcs, verwaltungs
und polizeirechtliches fnstrumentariull1 zurückgreifen kann. Um den konstitutionell 
gebotenen Schutz politisch-oppositioneller Gruppen, ihrer Programmatik und 

Artikulatiollsforrnen zu gewährleisten, sind daher die bisher angestelltcn verfas

sungstheoretischen und grundrechtsdogmarischen Erwägungen wenigstens "nsatz
weise zu konkret isieren und Grundsät7:c für einen »Demokratietest« der exekutiven, 
judikativen und Icgislativen Reglementierung des Demonstrationsrechts zu skizzie
ren." 
«() Jede Bewertung und recheliehe Diskriminierung der Inhalte politischen Protests 
ist unzulässig. Denn zum einen stehen objektive Kriterien und Maßstäbe für die 
Beurteilung der sozialen wie politischen Nützlichkeit einzelner Beiträge zur 
öffentuchen Diskussion nicht zur Verfügung. Zum anderen würde die Einführung 
solcher Bewenungssta.ndards durch parlamentarische Mehrheiten die Demonstra
tionsfreiheit ihrer kritisch-aufklärerischen Stoßrichtung und ihrer Polemik gegen 
den selbstherrlichen Immobilismus des etablierten politischen Insti(Utionensystems 
und seiner öffentlichen Selbstdarstellung berauben. Es ist daher unzulässig, ein 
einheitliches Ordnung5bild legislativ zu fixieren und polizeilich-justizicll zu garan
tieren'!, auf dessen Folie bestimmte inhaltliche Forderungen oder Kritik opposirio

neller Gruppen für ordnungswidrig, für ungeeignet zur policischen Willensbildung 

oder für staarsabrräglich erklärt werden. Die Legitimität und Schutzwürdigkeit von 
Demonstrationen kann auch nicht von einem spezifischen politischen Bezug 
abhängig gemacht werden . Dieser ergibt sich bereits aus der Öffentlichkeit des 
Protests und der sich darin manifestierenden Absicht, auf die Mitdemonscrierenden, 
auf das Publikum der Andersdenkenden oder dic politischen Gewalten einzuwir

ken" oder ganz allgemein auf soziale Mißstände aufmerksam zu machen. Es ist nicht 
Sache der Staatsgewalt. über den Sinn und Zweck. den Wert und die Vernünftigkeit 

4~ D ie im folgenden eotwic kelten Grunds;;ttc gehtn eoeMO für du Demonstrations51raf recht wie fur die 
in den l<:t7.t t n Jahren immer häufigeT verfolg,e Str' ''gie, die Denlon' lntionsschädcn und me.h die 
Kosten des Ei n .. tzes der Suatsgew,Jt bei den Demonstr.nttn zu liquidtcren - damit also einmal die 
Inanspruchnahme politischer FreiheitSgu .. nt ien mit einem kaum tib,·"duuharm Haftungsri,iko zu 
bebst.n und den rcgdmö/ligen Vollzug d .. Sta. tstäligkeit >.I , Prinrlci'lUng zu mone .. ris icren. Zum 
Vorrans poli tischer Aufklärung und Kommu nikation gegenuber Gdd- und S.chsch'dtn .. gI. R. 
W,,,thol,,r, Zur polltlsch,n Funktion d .. Rech .. am eingerichte,.n und Jusgetibttn Gewerbebetrieb, in : 
KJ 1/ 70, 111 ff. 

4) Vgl. luch Denninger, Po liu; in der freiheitlichen Drmokr .. ie. a. 3. 0 ., Jl. Zur rechtlichen 
Gle ichgültigkeit von Demonstr .. tion~2idcn '-gl. Baum.nnlFrosch, Der I:n''''urf de, J . Str.>.frechtSrc
{onnReS«ze,. JZ 70 . r IJ Ir., I J~ . 

4 .. Je sehärier die Anforderungen an einen (sichth. ,,·o) politischen Bezug gestellt werden. umso großer in 
die Gefahr, d.ß sich cin herrschende. Politikverständn.i, .uf dem Wege der Intcrp.rewion als Schnnh 
der Demonstution, f" ,heit auswirkt. Vgl. DenningcT, ZRP 68, 4', der (ordert, den po liti ,ehcn nfzug 
w~it zu Luscn . Fü r H cn.og, MDH, Art. 8, RdNr. 4J 'SI die Fn.ge, ob für .ine pohti5Che Angelegenheit 
demonstriert wird oder meht, ni ch, mit der Funklion des Art. S GG ,·<rtinbor, di~ Isol i~rung d~, 

Individuums auhuheOcn . Im uorigcn erscheint es absurd, auf den besonderen politisc hen Char:tkt~r 
öf(cnt\ichtr Aktionen abzustellen, wenn .ndererseits das PrivllCSte. nämlich das Gewissen (der 
wehrf.ähigen Männer) ZUm Politikum gem.cht wird. 

J79 
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3 80 von Demonsrrationen zu befinden. Denn sie könnte versucht sein - und ist es oft 
genug - zu tun, was Demonstrationsfreiheit gerade verhindern will, nämlich 
mißliebige Kritik und Aufklärung zu unterbinden.'" 
Rechdiche Sanktionen im Bereich politischer Auseinandersetzungen sind nur soweit 
legitim, wie sie entsprechend dem Schulz parlamentarischer Redefreiheit (Art. 46 

Abs. I GG) als verleumderische Beleidigungen die Autonomie, Würde und 

Gleichheit der Bürger mißachten. Wer beispielsweise meint, politische Kritik mit ., 
rufschädigenden Äußerungen über Mitbürger munitionieren zu müssen (über die 
Grenzen eines Rechts zum polemischen ,Gegenschlag< hinaus), trägt dH Risiko piner 
gerichtlichen Auseinandersetzung.·! Eine analoge Behandlung von Kritik, die sich 

gegen staatliche Institutionen richtet, scheidet jedoch aus. Denn die Staatsgewalt 
kann sich nicht gegenüber dem souveränen Btirger auf die» \X'ürde« von Institutio
nen oder Symbolen berufen und strafrechtlichen Ehrenschutz einklagen, weil der 
Staat als Rechtsperson die Insignien personaler Imegritäl nicht bcsitzt.· 6 Der 
strafrechtliche Ehrenschutz des Sta~tes, etwa das konturenlose Delikt der "Verun
glimpfung« des Staates und seiner Symbole (§ 90il StGB), eröffnet in diesem Sinn 
nicht nur ein Einfallstor für die inhahliche Zensur politischer Auseinandersetzun
gen, sondern macht den Staat auf diese Weise selbst zum Fetisch, der sich hinter einer 

Tabuzone der Kritik, einer Bannmeile des Protests, verschanzt. 
(2) Das konstitutionelle System der Bundesrepublik verleiht weder einem einzelnen 
Aspekt, wie etwa der verbalen Äußcrung<7, noch einer spezifischen Form politischen 
Protests exklusive Legitimicat. Auch die parlamcncilrische Opposition kann für sich 
gegenüber der außerparlamentarischen keinen Vorrang oder einen Legalitätsbonus 
reklamieren.'! Es ist grundsätzlich Sache der Betroffenen zu entscheiden, in welcher 
Fonn sie ihr Anliegen publik machen oder ihre Kritik demonstrieren wollen. Die 

staatliche Lizenzierung von Protesdorrnen ist mit dem Demokratieprinzip unverein
bar, da sie den Grundsatz der Selbstbestimmung aufgibt und die Wirkungsch~ncen 

oppositioneller Kräfte in das Ermessen der Legislative oder Exekutive stelh. Das 
Versündn is des Demonstrationsrechts als einer wesentlichen Voraussetzun g für den 

Schutz politischer Minderheiten erlegt der Staatsgewalt Verpflichtungen auf, die 
über d:lS »Verbot prinzipieller Versammlungsfeindlichkeit,,·9 hinausgehen. Auch ein 
bloßes Willkürverbot bei der Vergabe von Versammlungsräumen oder bei Auflagen 
für Demonstrationen sichert politischen Minderheiten nicht ausreichend die 
Möglichkeit, Mehrheit zu werden. so Vielmehr können sie sich auf ein positives 
Statusrecht berufen, das ihnen den Zugang zu öffentlichen Foren für die Artikulation 

ibres Protestes sichert P , den die Staatsgewalt nicht nur zu tolerieren, sondem zu 

44' Daß ein Plrllmem, wie der BundeSl~g vor der Friedensdemonstration vom '0. '0. '981 in Bonn. 
hergeht und über di~ zu erwlnenden poli,ischen Aussagen der Demon"rationsrcdncr, über die 
mutmaßlichen MOlive du Demor", ... "on' lCi!.nehmer und Liber die Not wmdigkcit dcr 'ngekündigten 
Dcmonsrration dcb~";trt und ent,ehließt , offenbart ein grotesk,., Mißverstandni, d" Funktion und 
b~g,,·nzlen j..,-gitimation rcpr',enlltlv-p,rlament3llschcr Organe einorsei<.< und der Bedeutunß politi
scher Freiheilsrech .. in einer Demokrllle and.renei .... ; vgJ. BT-Drucks. 9/871 und 9/8714, p. Sit,ung, 
9. 10.1981 , S. JlII H. 

~5 Vgl. Fran.kenbergIRödel, a .•. 0., })l. 

46 D. St.noel, Nur der autoritare StHt verfolgt Kritik, in: 11,. Blanke u .•. , Der Oldmburger 
ßub3ck-Prozeß, Berlin 1979, S. 20311. Im ~me,;hnischen Vedos.ungsrecht wird deshalb die Kri,ik an 
politischen Amt.<tragern auch tendenziell prJvilegien; vgl. Frankenbcrr;lRodd, 1. ,. 0., '9611. 

47 An. 5 ! "hutzt - beispielhaft - Meinungs:iußcrungen ·in Won, Schrilr und Bild - und die Inlornution 
_aus allgemein zug,mghchen Quellen •. W,. hier auch v. Münc.h. GG, An. s. RdNr. 9. 

48 BV crfGE :0. 56/97 11. 
49 So MDH, An. S, RdNr. LI. D~s OVG lUlll"burg hält den S""t für .weitgehend ,erpflichtet, die 

Abfuhung von Vcr<~mmlungen Unter freiem Himmel ~u <rmöglichen< (NJW 78, '939). 
SO MDH, An. 8, RdNr. >!; Dielel-GinlLel, § I, '7. spricht von einem ,.Diffetenzierungsverbot". 
5' Die überwiegend. lehre und Rspr. lehnt eine solche InterpreIltion ab. ,. o. Anm. 4J und 44 sowie 
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schützen und zu ermöglichen hat. Genuiner Sinn der Freiheit politischer Kommu

nikation ist, daß soziale Gruppen, deren Interessen systematisch oder punktuell 

unberücksichtigt bleiben, eine möglichst wirksame GegenöHcntlichkeit entfalten 

können . Um Aufmerksamkeit zu erregen und politische Resonanz angesichts einer 
verfestigten öffentlichen Meinung werzielen, wird verfassungsrechtlich garantien, 

daß Protest öffentlich inszeniere und dramatisiere werden kann . Politische Opposi

tion und Minderheiten bedürfen folglich eines verhssungsrechtlich garantierten 

Zugangs zur Öffentlichkeit. 

~Friedliehkeit" und »Gewalttät;gkejt~ markieren die Grenze legalen und damit im 

vorherrschenden Verständnis legitimen und illegalen, daher illegitimen Protests, wie 

auch Art. 8 I GG nur friedliche Versammlungen schütze. Mit dem Gewaltverbot 

allein ist freilich eine eindeutige Grenze nicht gezogen, weil, wie die Analyse der 

einschlägigen Rechtsprechung gezeigt hat, incerpretativ umstri[(en ist, welche 

Protesc{ormen als gewalttätig anzusehen sind und welche nicht. Je nach verfassungs
theoret ischer Konzeption und politischem SI;lOdort der Verfassungsinterpreten 

ändere sich der Grenzverbuf: In einer am staatlichen Ordnungs- und Strafanspruch 

orientierten Judikatur kann bereits die bloße Präsenz in einer auch nur beiläufig 

»unfriedlichen« oder sogar bloß potentiell milit:l.nren Procestaktion strafrechdich 

relenne werden. Anderen [neerpreten erscheint dagegen auch die ge%ielre -

voriibergenende - Blockade publizistischer Geschäftstätigkeit oder öffentlicher 
Verkehrsmittel noch demokratiead iiquat .1' Sicht man von den klaren Fällen wie etwa 

Körperverletzung, Brandstiftung oder Werfen von Steinen und Sprengsät"Zen ab, so 

besteht hinsichtlich der Einschätzung des verfassungsrechdichen Schutzes und des 

Unrechtsgehalts aller unter dieser Schwelle von Gewalt liegenden Protestformen. 

wie z . B. Sit7.streik, Wegdrängen von Polizeikettcn ll , Werfen von faulen Eiern und 

Farbbeuteln. Schaukeln eines PKW, Dissens. lJ Ohne diesen hier auflösen zu wollen, 

halten wir doch für die Grenzziehung zwei Gesiclu.spunktc für wesentlich. 

"Erstens - und das bleibt in der Gewaltdiskussion weitgehend unberücksichtigt -

gelten verschiedene Formen der Beeinträchtigung der physischen und psychischen 

Integrität außerhalb des Kontextes politischer Auseinandersetzungen durchaus als in 

Kauf zu nehmendes Risiko sozialer Kontakte. Daß Volksfeste oder Sponvcranstal

rungen, daß Massenveranstaltungen generell nicht ohne Konnikte abgehen, die zum 

Teil auch gewaltförmig ausgetragen werden, hat noch niemanden motiviere, allen 
Ernsres ihr Verbot oder ihre strikte staatliche Kontrolle zu fordern. 1m Straßenver

kehr bewegen wir uns unter den Bedingungen ~mitwirkender Berriebsgcfahren« und 

offenbar sozialtypischer, jedenfalls weithin akzeptierter Formen von Gewalt. Bei 

populären Sportarten wie Fußball und Boxen (von Autorennen ganz zu schweigen) 

wird ein beachtliches Maß an Körperverletzungen als "Kunst der Selbstverteidi

gung" oder "englische Häree« nicht nur hingenommen, sondern als professionelles 
Verhalten gewürdigt. Erst der spezifisch politische Kontext provoziert die Staatsge-

NlChw. bei Dictcl-Gin'2c1. a. a. O. Vgl. luch Men"n. P cmonstQ,ionon unter dem Gcse17~'. l. 0 ., 60 
und howein, NJW 69. 1084 . In der Abl eh nun g d~s , • .,us positivu$ schl~gt regelml ßig die Vo rstell ung 
dun:h . D cmonslr:llionen scic.n .Sondemulzung. und nichl Gemcin g.:·bmuch der ö ffcnd ichcn Verkehrs
wege und PI;; tze. Die ,meribn ische Verf'SSllrlRSlehre und die Rtch15prcchu ng des Supr,.",e Coun 
haben - wenn auch nicht uneingesch rä nkt - den Anspruch politisch-oppos itioneller Gruppen .ul ein 
,.publi, fo rum - merk.nnt ; vgl. H. K.lvcn. Th. Conce p' or tI,. !'ubli, Forum : Co. v. Louisi,na. in: 
Suprcmc Court Review ( t96 \). t If. 

51 Z. B. R. Wiethoher, a . • . 0 .• I J ( Ir. 
S3 RGHS, ' \. SJ und wohl luch v. Bubno fl, Leipzig.r KommenIl' zum StGB (LK), '0. Aufl., § t2(, Lj: 

,. A. OLG Firn, KJ H . t / 70 s. g91. 
14 N.chw. bei v. Buhno{f, LK. § "s. 2\ ; SChönk,~Schröder, S,raig,·,,'zbuch •• 0 . Aufl . (Mun,hc". '980). 

§ us. 61f. 
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)82 walt zum Einsatz ihrer Strategien möglichst präventiver Gewalcverhinderung, die 
sich implizit gegen die Artikulationsfreiheir politischer Opposition richten. 
Zweitens ist .zu bedenken, daß Demokratie und Volkssouveränität die Bürger nicht 

als Objekte staatlicher Maßnahmen oder "Staatsdiener« und auch nieiH nur 31s 
»Staatstheilnehmera odcr Publikum ins Auge fassen, sondern als auronome Subjekte 

ihrer gesellschaftlichen Angelegenheiten und ihrer polilisehen Geschäfte. Art . 20 I 
und Il J GG verbürgt ihnen das Recht und unterstellt ihnen die Komperenz zu 
demokratischer Selbst regierung. Das bedeutet, daß sie bei rechtlicher Anerkennung 
und rechrlichem Schut:!. ihrer Pnvarsphäre als souveräne Subjekte des politischen 
Gemeinwesens politische Auseinandersetzungen tolerieren und auch deren Risiken 
- wenn auch nichr unbegrenzt - hinnehmen müssen. Eine so verstandene 
"Poljtikpflichtigkeit« verlangt ihnen keine eigene politische Aktiviüt ab. Wohl aber 
begrenzt sie den polizci- und srrafrechdichen Schurz eines möglichen Bedürfnisses. 
in Ruhe gelassen. mit politischcn Fragen nicht behelligt und vor jedweder 
Belästigung etwa. durch Demonstranten bewahrt zu werden." Wer mangels Neigung 
oder Übung kOOlfOverse politische Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit 
verabscheut und jede kollekrive Aktion. weil es zu Ausschreitungen kommen 
könrlte, als bedrohlich empfindet, kann von einer demokratisch verpflichreren und 
rechtsstaadich gezügelten Staatsgewalt nicht verl<l.ngen, ihm dieses Bedrohthcitsge
fühl zu ersp:Hen . Nicht politischer Quietismus. sondern Freiheit von Angst ist zu 
schützen; und zwar die Angst vor konkreten Bedrohungen, die den demokratischen 

Rahmen sprengen'· Die einscnlägigen Bestimmungen des Demonstrationsrechts, 
ihre administrative Handhabung und die dazu ergangenen gerichtlichen Entschei
dungen sind daher stets daraufhin zu überprüfen. ob und inwieweit sie den 
notwendigen und von der Verfassung gebOtenen Schutz von lndividualrechtsgütem 

leisten - also Leib, Leben, Gesundheit. persönliche Freiheit und persönliches. d . h . 
auronomieverbürgendes Eigentum schützen. Oder ob sie über den vorgeblichen 
Schutz eines diffusen ~allgemeinen Reclmsichcrheirsgefühls«<7 oder eines vagen 
~öffenclichen Friedens «'s demokratische Prozesse domestizieren und entpolitisieren. 
um die Autorität eines sich verselbständigenden staatlichen Hoheitsanspruches 
gegen legitime Ausdrucksformen der Bürgersouveränität durchzusetzen . 

() Was die Verfassung verbürgt, kann der Gesetzgeber nichr verbieren . Damit ist 
nicht naiv behauptet, daß alle konstiturionellen Garantien als uneinschränkbare 
verbrieft sind. sondern daß gerade die Äußerungs- und Aktionsformen, die wegen 
ihrer konstitutiven Bedeulung für demokratische Prol:esse besonderen Schutz 

genießen, vom Staat nicht diskriminiert werden dürfen . Sinn der Demonstrations
freiheit im Kontext des demokratischen Prozesses ist es, öffentliche, kollektive, 
außerinstiwtionelle und dramatisierte, also nicht rein verbale Äußerungen lind 

Aktionen zu ennöglichen. Diese Wesensmerkmale von Demonstrationen sind dem 
parlamentarischen Gesetzgeber wie der Exekutive als Anknüpfungspunkte für 

Sanktionen oder Reglementierungen entz.ogen. Verfassungswidrig sind deshalb 
beispielsweise Straf tal bestände, die - um der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 

um des öffentlichen Friedens oder um der Bürgerruhe willen - darauf abzielen. 
öffentlichen Protest als Friedensbruch, kollektive politische Aktionen als (abstrakte) 

51 Vgl. dazu B.umann/ Fro,eh .•. ~. 0 .• H. Si man, Fr<ihcil~chc Verfassung und D~monstr.lUonsr"<"I,,. 
Berliner Reden Nr. '7. '96,. 11 u. " und auch R. Wie!holter. , .•. O . 

f6 Vgl. G. Frankenberg, . Llndfriede. und Demonm.uonsireiheil, KJ )/80, ~6\) ff. 
57 So das SChUI7.guI des S,ll 5lGB gern. der Kommentierung von Schönke-Schröder. § 125. J. 
S8 Nahe2u alle sog. Massendeiik« sollen luch. wenn ni<.h, primär. den ö(f{·ndich(,n Fri eden, die offentliehe 

Sicherbei, und/ oder die ölientliche Ordnung sch~lZen; vgJ. die Kommenli~rul1g und d,. R.<pr. N>ehw. 
b,i v. Bubno(( und Sehonke-Sehröder ~\I den §§ J '-I. J 'S. 1 'I'. ,,6 51GB. 
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Gefahr für die Rechrssicherheit, staatlich nichr kontrollierte Opposition als 
Bedrohung der Rechtsordnung und niche maßvoll ge~ußerre Kritik an der 
Sta~usgewalt als »Verunglimpfung~ zu illegalisieren. l ? So etwa die alte Fassung des 
Landfriedensbruchtatbestandes, der bereiLS den Anschluß an eine Menge, die bloße 
Teilnahme an einer "Zusammenrottung« unabhängig von der friedlichen Absicht 
und des konkreten Verhaltens pönalisienc60

; oder die Konstruktion einer ~psychi
sehen Miuäterschaft. friedlicher Demonsmmten an vereinzelten Ausschreitungen 6

'; 

oder der Verweis auf eine »Erfahrung, die das Mißtrauen der StaaLSmacht gegen eine 
zu einem nicht erkennbar-hannlosen Zweck zusammenströmende Menschenmen
ge« begründen und sogenannte Massendelikte rechtfertigen soll." 
Will man demgegenüber verhindern, daß das Demonstrauonsrecht die Grenzen des 
geborenen Rechrsgüterschulzes in eine antidemokratische Richtung weiter über
schreitet, so muß das grundgesetzliehe Primat der Freiheit politischer Betatigung 
ernst genommen werden: l Die fundamentalen Organisationsprinzipien einer demo
kratisch verlaßten Gesellschaft: Volkssouveränität. Recht auf politische Opposition 
und Schurz politischer Minderheiten, führen für das Demonstrationsrecht zu der 
Regel, daß gesetzliche Regelungen und administrative Maßnahmen, die die Freiheit 
zu demonstrieren einschränken, umet einem besonderen Bcgründungs- und 
Rechtfenigungszwang hinsichdich ihrer Demokracieadäquanz stchen . 

59 Wichi" luch MDH, An. S, RdNr. 81 m. w. N,chw.; Oll , NJW 69, -H 5 und Tiedemann. Bemerkung.n 
zur RechlSprechung zu den Demoost rltlOosproze"en, J2 69, 7' 7 Ir.. 7' 9· 

60 Vgl. v. Bubnolf. LK, Vorbcm. Y.u § "j H. 
6, Schönkr-Schrod~r, § ,'S' 1& liß, nur psychische AnsullUng und Bdhilfe zu. Weitergehend v. Buhnoff. 

§ "S. S, 7· D,e Kon5t",k,;on ,·incr .psychischen MiUltcrsch.ft .. war Grundlage d .. Nurnberg~r 
M ... senvcrh~tungcn vom 5. und 6. Mirz '98' und Kern der Anklageschriften gegen dic mutmaßlichen 
Teilnehmer der Demon,tr."ion, denen keine eigcnl,ändig b~gangentn Sttinwürfc o. ii . und .wch keine 
konkrelen Un"",üIlung,shandlungen n~chgewies~n und zur L.lSt grlegt wurden . Vgl. duu Franken
berg, ,. l. O. 

6. Aus der Stellungn.hme d"" Vcrf4Ssungsrochtslehrers Frowe,n .... ährend der Hearings zum ). 
Strolrccht»ndcrungsge'C1zes, ZiL nach \ .. Bubnof!, Vorbcm. 7.U §§ 1'5 If.. 1. 

6) Eine 50lche f .. iheit,,·e,nntlLung wurde wgleich :turn Ausdruck bringtn, cloß Dtmons""ioncn 
prinzipiell ,Is Äußcrungsfonnen nicht del.giener Souver.mil:it der Burger gehen mussen, und d.1ß die 
Demon,,, •• ionsfrcihei, de,h:.Jb nicht nur die funke ion hOl, die hlußers.cn Konsequenzen de< 
P'r<eitlHtaa.es 7.U verhindern. (Ou, Gese.z ab .. VcrSlmmlungcn ... , Einl. RdNr. s) oder die 
p~rI.menl.rischen BC""hlngen durch d,·" öffentlich geO:ußmen Volk.willen oder Volksunwillen 
>uh;uhcllen. 

J8) 
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